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Beschlussvorschlag: 
 
Die Hauptversammlung bzw. der Aufsichtsrat der Süwag Energie AG wird gebeten, für die 
neue Amtszeit 2021-2026 folgende Personen für den Landkreis Neuwied zu berufen: 
 
a)Hauptversammlung und Aufsichtsrat 

 
Bisher: Landrat a.D. Rainer Kaul    Vorschlag: Landrat Achim Hallerbach 

 
b)Zentralbeirat: 
 
1.Bisher: MdB, Erwin Rüddel      Vorschlag: Michael Christ 
2.Bisher: Petra Jonas        Vorschlag: Petra Jonas 

 
c)Regionalbeirat Rhein-Wied 

 
1.Landrat Achim Hallerbach 
2.Bisher: Georg Hollmann, Weißenthurm  Vorschlag: Thomas Przybylla, Weißenthurm 
3.Bisher: Michael Christ       Vorschlag: Werner Wittlich 
4.Bisher: Hans-Werner Breithausen   Vorschlag: Hans-Werner Breithausen 
5.Bisher: Werner Wittlich       Vorschlag: Christian Robenek 

Beschlussvorlage Drucksache-Nr.: KT/0444/2020 

Datum: 11.11.2020 

Fachbereich: Abteilung ZD 

Sachbearbeitung: Kaiser, Katrin 

Beteiligung:  

 
Beratungsfolge (Sitzungstermin / Gremium): zu TOP 

Ö 14.12.2020 Kreistag  

 
 

Süwag Energie AG; Besetzungsvorschläge für Aufsichtsrat, Zentralbeirat und 
Regionalbeirat Rhein-Wied 
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Sachdarstellung: 
 
Mit Beschluss vom 29.01.2001 (KT/0739/2001) hat der Kreistag der Verschmelzung der 
Kraftversorgung Rhein-Wied AG auf die NCO Vermögens AG (heute Süwag Energie AG) und 
den diesbezüglichen Verträgen zugestimmt. 
 
Der Landkreis Neuwied ist mit einem Anteil von 3,196 v. H. an der Süwag Energie AG beteiligt. 
Von den insgesamt 1.531.224 Stück-Aktien entfallen 1.045.502 auf den Landkreis 
(Fiskalhaushalt) und 486.022 auf die Wirtschaftsförderung GmbH. Die aus dem Aktienbesitz 
zufließenden Dividendenausschüttungen sind im Haushaltsplan unter Haushaltsposten 17 
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Zins- und sonstige Finanzerträge) veranschlagt. In den letzten 
Jahren betrug die Dividendenausschüttung 1,10 € / Stück-Aktie. 
 
Der Landkreis wird in der Hauptversammlung und im Aufsichtsrat durch den Landrat vertreten 
(§ 41 Abs. 1, S.2, § 57 LKO, § 88 Abs. 1, 3 GemO).  
 
Nach dem seiner Zeit vereinbarten Konsortialvertrag hat der Landkreis weiterhin das 
Vorschlagsrecht für 2 Mitglieder im Zentralbeirat sowie neben dem Landrat und dem 
Weißenthurmer Bürgermeister der Verbandsgemeinde weitere 3 Vorschlagsrechte für den 
Regionalbeirat Rhein-Wied. Die Mandate im Zentralbeirat werden derzeit von Frau Jonas und 
Herrn MdB Rüddel sowie die Mandate im Regionalbeirat von den Herren Wittlich, Christ und 
Breithausen wahrgenommen. 
 
Die Mitgliedschaft in den Beiräten ist an die 5-jährige Amtszeit des Aufsichtsrates gebunden. 
Die Geschäftsstelle der Süwag Energie AG hat darum gebeten, die Vorschläge für die 
kommende Amtsperiode möglichst frühzeitig zu übermitteln, so dass der Kreistag um 
Benennung und Beschlussfassung gebeten wird (vgl. §§ 33, VVNr.2 zu § 33, 39 u.57 LKO, § 88 
GemO). 
 
 
 

 
 
Achim Hallerbach 
-Landrat- 
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